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Leitsätze des Beschlusses 

1. Nichtigkeitsklage — Anfechtbare Handlungen — Begriff — Handhingen mit ver
bindlicher Rechtswirkung — Eigenständige Rechtswirkungen entfaltende Zivischen
maßnahmen auf dem Gebiet staatlicher Beihilfen — Zulässigkeit 
(Artikel 88 EG und 230 EG) 

II - 2075 



LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-276/02 

2. Staatliche Beihilfen — Entscheidung der Kommission über die Eröffnung des förmli
chen Verfahrens zur Prüfung einer staatlichen, vorläufig als eine bestehende Beihilfe
regelung eingestuften Maßnahme — Wirkungen — Keine Beeinträchtigung der 
Rechtssicherheit durch das Vorliegen früherer Entscheidungen der Kommission, wo
nach keine Beihilfe gegeben sei 
(Artikel 88 Absätze 2 und 3; Verordnung Nr. 659/1999 des Rates, Artikel 7 Absatz 2) 

3. Gemeinschaftsrecht — Grundsätze — Anspruch auf gerichtlichen Rechtsschutz — 
Kontrolle einer Entscheidung über die Eröffnung des förmlichen Verfahrens zur Prü
fung einer staatlichen, vorläufig als eine bestehende Beihilfenregelung eingestuften 
Maßnahme durch den Gemeinschaftsrichter— Unzulässigkeit 
(Artikel 88 Absatz 2 EG) 

1. Handlungen oder Entscheidungen, ge
gen die die Nichtigkeitsklage nach 
Artikel 230 EG gegeben ist, sind 
Maßnahmen, die verbindliche Rechts
wirkungen erzeugen, die die Interessen 
des Klägers beeinträchtigen, indem sie 
seine Rechtslage erheblich verändern. 
Im Fall von Handlungen oder Ent
scheidungen, die in einem mehr
phasigen Verfahren, insbesondere zum 
Abschluss eines internen Verfahrens, 
ergehen, liegt eine anfechtbare Hand
lung grundsätzlich nur bei Maßnahmen 
vor, die den Standpunkt eines Organs 
zum Abschluss dieses Verfahrens end
gültig festlegen, nicht aber bei Zwi
schenmaßnahmen, die die ab
schließende Entscheidung vorbereiten 
sollen. 

Bei staatlichen Beihilfen sind jedoch 
Zwischenmaßnahmen, die gegenüber 
der endgültigen Entscheidung, deren 
Vorbereitung sie dienen, eigenständige 

Rechtswirkungen entfalten, anfecht
bare Handlungen. 

(vgl. Randnrn. 39-41) 

2. Die in Artikel 88 Absatz 2 EG vor
gesehene Entscheidung über die Eröff
nung des förmlichen Prüfverfahrens für 
als bestehende Beihilfe eingestufte na
tionale Maßnahmen hat keine eigen
ständigen Rechtswirkungen im Zu
sammenhang mit der in Artikel 88 
Absatz 3 Satz 3 EG vorgesehenen auf
schiebenden Wirkung, und die in der 
Entscheidung enthaltene Einstufung ist 
eine vorläufige Einstufung, denn 
Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung 
Nr. 659/1999 über besondere Vor
schriften für die Anwendung von 
Artikel 88 EG sieht für die Kommission 
die Möglichkeit vor, das förmliche 
Prüfverfahren durch eine Entscheidung 
einzustellen, mit der festgestellt wird, 
dass die fragliche Maßnahme im Ge
gensatz zu der bei der Eröffnung des 
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Verfahrens vorgenommenen Ein
stufung keine Beihilfe darstellt. 

Diese erste Einstufung der betreffenden 
Regelung als bestehende Beihilfe ver
liert nicht dadurch ihren vorläufigen 
Charakter, dass sie nach einem an den 
betroffenen Mitgliedstaat gerichteten 
Vorschlag zweckdienlicher Maß
nahmen erfolgt. Ein solcher Vorschlag 
impliziert zwar, dass die Kommission 
anhand der von dem Mitgliedstaat 
vorgetragenen Erklärungen zu dem 
Ergebnis gekommen ist, dass die frag
liche Regelung eine mit dem Gemein
samen Markt unvereinbare bestehende 
Beihilfe darstellt, aber auch dieses Er
gebnis ist nur vorläufig. 

Unter diesen Umständen kann die in 
Artikel 88 Absatz 2 EG vorgesehene 
Entscheidung der Kommission über die 
Eröffnung des förmlichen Verfahrens 
zur Prüfung der genannten Regelung 
die früheren Entscheidungen der Kom
mission, mit denen festgestellt wurde, 
dass die Regelung kein Beihilfeelement 
enthalte, nicht aufheben und die 

Rechtssicherheit, die für einen von 
dieser Regelung begünstigten Wirt
schaftsteilnehmer mit den früheren 
Entscheidungen verbunden ist, nicht 
beeinträchtigen. 

(vgl. Randnrn. 43-46) 

3. Der Grundsatz, dass jede Person An
spruch auf einen effektiven gericht
lichen Schutz ihrer gemeinschafts
rechtlichen Rechte hat, bedeutet nur, 
dass eine keine Rechtswirkungen ent
faltende Entscheidung über die Eröff
nung des förmlichen Verfahrens zur 
Prüfung einer als eine bestehende Bei-
hilfenregelung eingestuften Maßnahme 
der Kontrolle durch den Gemein
schaftsrichter unterworfen werden 
können muss. Eine solche Ent
scheidung ist nämlich mangels einer 
Rechtswirkung nicht geeignet, ein vom 
Gemeinschaftsrecht gewährleistetes 
Recht zu verletzen. 

(vgl. Randnr. 50) 
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